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von Gewalttätigkeiten, Verhinderung von Fluchtversuchen oder wenn die 
körperliche Einwirkung nicht zum Erfolg führt. Es sind dabei diejenigen 
Mittel anzuwenden, die im Verhältnis zur Art und Schwere der Rechts
verletzung und des Widerstandes stehen. Die körperliche Einwirkung und 
die Anwendung von Hilfsmitteln ist nur so lange zulässig, bis der Zweck 
der Maßnahme erreicht ist.

§ 17

Anwendung von Schußwaffen

(1) Schußwaffen dürfen nur im äußersten Falle angewendet werden, 
wenn andere Maßnahmen der körperlichen Einwirkung ohne oder mit 
Hilfsmitteln erfolglos blieben oder offensichtlich keinen Erfolg verspre
chen. Die Anwendung von Schußwaffen gegen Personen ist erst dann zu
lässig, wenn durch Waffenwirkung gegen Sachen der Zweck nicht erreicht 
wird.

(2) Die Anwendung von Schußwaffen ist gerechtfertigt:
a) um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung

einer Straftat zu verhindern, die sich den Umständen nach als ein
— Verbrechen gegen die Souveränität der Deutschen Demokratischen 

Republik, den Frieden, die Menschlichkeit und die Menschenrechte
— Verbrechen gegen die Deutsche Demokratische Republik
— Verbrechen gegen die Persönlichkeit
— Verbrechen gegen die allgemeine Sicherheit oder gegen die staat

liche Ordnung oder
— anderes Verbrechen, das insbesondere unter Anwendung von Schuß

waffen oder Sprengmitteln begangen werden soll oder ausgeführt 
wird

darstellt
b) zur Verhinderung der Flucht oder zur Wiederergreifung von Personen

— die eines Verbrechens dringend verdächtig sind oder wegen eines 
Verbrechens festgenommen oder verhaftet wurden

— die eines Vergehens dringend verdächtig sind, wegen eines Ver
gehens festgenommen, verhaftet oder zu einer Strafe mit Freiheits
entzug verurteilt wurden und wenn Anhaltspunkte vorliegen, daß 
von Schußwaffen oder Sprengmitteln Gebrauch gemacht oder in an
derer Weise die Flucht mittels Gewalt oder tätlichen Angriffs gegen 
die mit der Durchführung der Festnahme, Verhaftung, Bewachung 
oder Beaufsichtigung Beauftragten durchgeführt wird oder daß die 
Flucht gemeinschaftlich begangen wird

— die zu einer Strafe mit Freiheitsentzug verurteilt und in die strenge 
oder allgemeine Vollzugsart eingewiesen wurden
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